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Leitsätze des Urteils 
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LEITSÄTZE — RECHTSSACHE T-91/01 

2. Gemeinschaftsmarke — Definition und Erwerb der Gemeinschaftsmarke — Ab
solute Eintragungshindernisse — Marken ohne Unterscheidungskraft — Wortbild
zeichen „BioID" 
(Verordnung Nr. 40/94 des Rates, Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b) 

1. Die fehlende Unterscheidungskraft ei
ner komplexen, d. h. aus mehreren 
Bestandteilen zusammengesetzten 
Marke im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 
Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 
über die Gemeinschaftsmarke lässt sich 
nicht anhand des Gewichts bestimmter 
ihrer Bestandteile im Verhältnis zu be
stimmten anderen Bestandteilen der 
Marke feststellen, deren fehlende Un
terscheidungskraft feststeht. Eine 
komplexe Marke kann nämlich nicht 
unter die genannte Bestimmung fallen, 
wenn nur einer ihrer Bestandteile im 
Hinblick auf die fraglichen Waren oder 
Dienstleistungen unterscheidungs
kräftig ist. Dies kann selbst dann der 
Fall sein, wenn der einzige unterschei
dungskräftige Bestandteil der kom
plexen Marke gegenüber ihren übrigen 
Bestandteilen nicht dominiert. 

Die Unterscheidungskraft einer kom
plexen Marke ist somit anhand sämt
licher Bestandteile zu beurteilen, aus 
denen die Marke besteht. 

(vgl. Randnr. 36) 

2. Nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b 
der Verordnung Nr. 40/94 über die 
Gemeinschaftsmarke sind „Marken, 
die keine Unterscheidungskraft ha
ben", von der Eintragung aus
geschlossen. "Was die Anmeldung einer 
das Wortzeichen „BioID" enthaltenden 
Bildmarke für Waren und Dienst
leistungen der Klassen 9, 38 und 42 des 
Nizzaer Abkommens, und zwar ins
besondere Waren, deren Benutzung für 
die biometrische Identifikation von 
Lebewesen erforderlich ist, sowie durch 
eine biometrische Identifikation er
brachte Dienstleistungen, anbelangt, so 
hat diese Marke keine Unterschei
dungskraft, da von jedem der Be
standteile, aus denen sie zu
sammengesetzt ist, anzunehmen ist, 
dass er für die Präsentation dieser 
Waren und Dienstleistungen im ge
schäftlichen Verkehr gewöhnlich ver
wendet werden kann, und somit keiner 
dieser Bestandteile hinsichtlich dieser 
Waren und Dienstleistungen Unter
scheidungskraft hat. 

(vgl. Randnrn. 22, 30-31, 41) 
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